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Privater Gestaltungsplan «Alte Post» - 
Genehmigung 

Gemeinde Hüttikon 

Lage Kat.-Nr. 457 

Massgebende - Plan 1 :500 vom 21.4.2020 
Unterlagen - Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 8.4.2020 

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkL Bericht zu den Einwendungen) vom 21.4.2020 

Sachverhalt 
Anlass und Zielsetzung Das zentral gelegene Grundstück Kat.-Nr. 457 mit einer Fläche von 1 '735 m2 ist der 

der Planung Kernzone zugeordnet und umfasst ein Gebäude, in welchem sich das Restaurant Alte 
Post befindet. Das bestehende Gebäude ist als ehemaliges Bauernhaus im kommunalen · 
Denkmalschutzinventar der Gemeinde Hüttikon aufgeführt. Die private Bauherrschaft 
beabsichtigt den Umbau bzw. teilweisen Ersatzneubau des bestehenden Gebäudes so­ 
wie einen Neubau auf der übrigen Grundstücksfläche. Der Restaurationsbetrieb im be­ 
stehenden Gebäude soll beibehalten werden. Gemäss Vorprojekt sind im Neubau sechs 
und im bestehenden Gebäude sieben Wohnungen vorgesehen. Weil die beabsichtigten 

· baulichen Tätigkeiten hinsichtlich Überbauungsziffer, Anteil Spiel-/Ruheflächen und An­ 
zahl Fahrzeugabstellplätze von der Regelbauweise abweichen, wurde ein privater Gestal­ 
tungsplan ausgearbeitet. Zur Abklärung der Schutzwürdigkeit des kommunalen lnventa­ 
robjekts wurde ein Denkmalschutzgutachten ausgearbeitet, welches dem Gestaltungs­ 
plan zugrunde liegt. Gemäss diesem Gutachten ist der östliche Wohnteil mit dem Restau­ 
rant in seiner typologischen Erscheinung schützenswert. Der westliche Ökonomieteil kann 
gemäss dem Gutachten uriter Beibehaltung der Volumetrie ersetzt werden. Die Schutz­ 
empfehlungen des Denkmalgutachtens·sollen anstelle einer SchutzverfQgung mit vorlie­ 
gendem Gestaltungsplan grundeigentümerverbindlich gesichert werden. 

Zustimmung Die Gemeindeversammlung Hüttlkon stimmte mit Beschluss vom 8. September 2020 dem 
privaten Gestaltungsplan «Alte Post» zu. Gegen diesen Beschl_uss wurden gemäss 
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Dielsdoii vom 4. November 2020 keine 
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 30. September 2020 ersucht die Gemeinde 
Hüttikon um Genehmigung der Vorlage. 
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Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

Zusammenfassung 
der Vorlage 

B. Materielle Prüfung 
Das bestehende Gebäude mit dem Restaurant befindet sich im kommunalen Inventar der 
Denkmalschutzobjekte. Für dieses Gebäude werden die Baufelder A 1-A3 festgelegt. Die 
Schutzempfehlungen des Denkmalgutachtens werden in Art. 3 der Gestaltungsplanbe­ 
stimmungen grundeigentümerverbindlich gesichert. Das Baufeld A 1 beinhaltet den als 
schützenswert eingestuften Wohnteil mit Restaurant im Erdgeschoss. Dieser Gebäudeteil 
ist i_n seiner typologischen Erscheinung und seiner materiellen Eigenart zu erhalten. Im 
Baufeld A 1 ist im Erdgeschoss ein Restaurant zu erhalten. Das Baufeld A2 umfasst den 
ursprünglichen Scheunentell.ohne die westlichen und nördlichen Anbauten. Dieser Teil 
darf durch einen Neubau ersetzt werden, wobei seine Volumetrie und sein typologisches 
Erscheinungsbild erhalten bleiben müssen (Volumenschutz). Bei der Gestaltung der 
Hauptfassade gegen Süden sind die prägenden Elemente/Hauptcharakteristiken der 
Scheune beizubehalten, um die Typologie des Merzweckbauernhauses mit Wohn- und 
Scheunenteil weiterhin ablesbar zu machen. Gegen die Zürcherstrasse besteht eine 
Pflicht-Fassadenlinie. Im Erdgeschoss des Baufelds A2 sind nur gewerbliche Nutzungen 
zulässig. Es ist ein mit dem Gastbetrieb verbundener Laden, Gewerbebetrieb oder ein 
Säli von mindestens 25 ·m2 einzurichten. Im Baufeld A3 sind Vergrösserungen des ur­ 
sprünglichen Scheunenteils gegen Westen und Norden möglich. Dabei gelten dieselben 
gestalterischen Anforderungen wie im Baufeld A2. Die Gebäude- und die Firsthöhe im 
Baufeld A3 entsprechen denjenigen in den Baufeldern A 1 und A2. Westlich des Baufelds 
A wird ein neues Baufeld für einen Neubau mit Wohnnutzungen festgelegt. Im Baufeld B 
darf ein neuer, zusätzlicher Baukörper erstellt werden, welcher die Grundmasse für Neu­ 
bauten in der Kernzone einhält und auf das schützenswerte Gebäude Restaurant Alte 
Post Rücksicht nimmt. Für den Gestaltungsplanperimeter wird eine ÜberbauungsZiffer 
von 36% festgelegt. 

Die Parkplätze für Beschäftigte sowie Bewohner und deren Besucher werden qrundsätz­ 
lich über die Hertistrasse erschlossen. Die Parkplätze der Bewohner sind unterirdisch 
anzuordnen. Die Rampe in die Tiefgarage ist an der Nordgrenze der Parzelle nördlich des 
Baufeldes B vorzusehen. Die Parkplätze für Besucher der Wohnungen dürfen sowohl in 
der Tiefgarage als auch oberirdisch liegen. 

Gemäss Art. 11 müssen die Bauten und Anlagen im Gestaltungsplanperimeter besonders 
gut gestaltet sein und haben sich besonders gut in die Umgebung einzufügen. 10% der 
zum Wohnen genutzten Bruttogeschossflächen sind als allgemein zugängliche Spiel- und 
Ruheflächen auszugestalten. 

Mit diesen Bestimmungen kann erreicht werden, dass das inventarisierte Gebäude an 
zentraler Lage zusammen mit dem Restaurationsbetrieb im Erdgeschoss weiterhin seine 
wichtige Funktion für das Ortsbild und die Belebung des Ortskerns wahrnehmen kann. 
Die Bestimmungen vermögen die Schutzempfehlungen des Denkmalgutachtens grundei­ 
gentümerverbindlich zu verankern. 
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Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 26. März 2020 gestellten Anträ­ 
Genehmigurigsprütung gen und Empfehlungen wurde entsprochen. 

C. Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der 
Kostenauflage gemäss Dispositiv II) und die Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht 
beschwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen Privaten 
und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Ge­ 
nehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffent­ 
lichen und aufzulegen. 

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. · 

Die Baudirektion verfügt: 

1. · Der private Gestaltungsplan «Alte Post», welchem die Gemeindeversammlung Hütti­ 
kon mit Beschluss vom 8. September 2020 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt 1 '550.20 (106 528/83100.40.100) und · 
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge­ 
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün­ 
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich­ 
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög­ 
lich beizulegen. Rekursentscheide des-Baurekursqerlchts sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die GemeindeHüttikon wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröf­ 
fentlichen 

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge­ 
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums­ 
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen 

V. Mitteilung an 

Gemeinde Hüttikon (unter Beilage von sechs Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 
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Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf 

(Katasterbearbeiterorganisation KBO) 

Urs und Marco Schweinfurth, Birkenweg 1, 8115 Hüttikon (Rechnungsadressaten) 

VERSENDET AM f1.· DEZ. 2020 



Unterdorf

Hofwisen

24
6

247

229

374

K123

K888

K889

8003

8004

8005

10
12

21

22

24

25

18

333

334

335

Trafo

Gde.- haus

D
orfbach

11

12

10

3

21

24

32

34

35

6

8

22

36

8

27

13

37

5

4

8

6

12

6

2

1

4

6

11

9

5a
5b

3a
3b

1b
1a

10

12d

12c

12b

12a

9

7

7.1

209

21

29

208

34

51

42

38

61

75

76

83

84

85

100

214

162

78

25

228

101

213

23

24

31

241

242

24
3

229

246

247

22
9

24

29

83

248

249

251

250

254

255

256

257

259
258

286

321

322

323

324

372
373

BD
 AR

V 675/2000

Zürcherstrasse

B
öllikerstrasse

Böllikerw
eg

4
4
7

448

451

456

457

450

493

494

490

491

495

496

239

2

3

12

13

14

23

35

385

340

341

409

522

581

582

583

651

652

530

523

524

525

526
527

528

516

520

517

549
550

552

5
5
7

kom
m

unal BD
 AR

V 675 2002

kom
m

unal BD
 AR

V 675 2002

 BD ARV 675 2002

 BD ARV 675 2002

kom
m

unal B
D

 A
R

V
 675 2002

kantonal BD TBA 5298 2008

H
ertistrasse

Alte Post

30

Zürcherstrasse 564

4
7
1

Poststrasse

O
te

lfin
ge

rs
tra

ss
e

52
1

Oetw
ile

rst
ra

ss
e

434

433

432

431

430

433

430

432

431

Baufeld B
Baufeld A1Baufeld A2

Baufeld A3

Fassadenlinie

1.90

5.00

27.60

11.405.00

18.10

3.
90

8.
00

5.
00

A1 1

A1 4

A2 2

A2 3A2 4 A1 3

A1 2A3 1

A3 5
A3 6

A3 7
A3 8

A3 3
A2 1

A3 4

13.25

A3 2

B2

B 3
B 5

B 4

ca
. 1

8.
10

ca
. 1

8.
10

5.
00

5.
00

B 1

Grösse:

Plan-Nr. Rev.:

Teilbilder:

Datum:

Projektbearbeiter: mei

19068.001

Kanton Zürich
Gemeinde Hüttikon

30/63
Zeichner: vet1-4, 7, 8

Legende:

Gestaltungsplanperimeter

Festlegungen des Gestaltungsplanes

Baufeld B: neuer, zusätzlicher Baukörper

Baufeld A3: Vergrösserung ursprünglicher Scheunenteil

Baufeld A1: Schutzobjekt Wohnteil mit Restaurant

ersatzloser Abbruch bestehender Anbau

Bereich Ein- / Ausfahrt Unterniveaugarage

Die Grundeigentümer:

08.04.2020

Baufeld A2: Ersatzbau Scheunenteil mit Volumenschutz und Pflicht-Fassadenlinie zur Zürcherstrasse

rechtskräftige Baulinien

bestehende Bauten

Informationen

bestehende Strassen / Trottoir

Höhenkurven (Aequidistanz 1m)

Ein- und Ausfahrtsbereich (gemäss QP Unterdorf / Hofwiesen)8.00

allgemein zugängliche Spiel- und Ruheflächen 

Von den Grundeigentümern festgesetzt am:

Von der Baudirektion 
genehmigt am:

BDV Nr.

Privater Gestaltungsplan 
Alte Post
Situation 1 : 500

Die Schreiberin:

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am:

Der Präsident:
Namens des Gemeinderates,

Urs Schweinfurth Marco Schweinfurth

Gartenwirtschaft und allgemein zugänglicher Aussenraum Gastbetrieb / Gewerbe

Zu- / Wegfahrt oberirdische Parkplätze

Amtliche Vermessung
Grunddaten:
EFP AG 06.07.2019

oberirdische Velo-Abstellplätze

Für die Baudirektion

Bereich für unterirdische Bauten (Tiefgarage, Keller, Technik)

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A3.1

A3.2

A3.3

A3.4

A3.5

A3.6

A3.7

A3.8

B.1

B.2

B.3

B.4

X-Koordinate Y-Koordinate X-Koordinate Y-Koordinate
Koordinaten der Eckpunkte der Baufelder:

Bereich oberirdische Parkplätze (Rasengittersteine) und Verkehrsfläche für Besucher / Kunden

21.04.2020

1255477.89 m

1255477.90 m

1255488.95 m

1255488.70 m

1255492.60 m

1255492.94 m

2671533.07 m        

2671544.27 m       

2671544.47 m

2671533.28 m

2671521.67 m

2671533.07 m        

2671533.28 m

2671521.88 m

2671516.66 m

2671522.26 m

1255477.69 m 

1255488.54 m

1255488.73 m

1255477.90 m

1255477.69 m 

1255488.95 m

1255477.20 m

1255477.09 m

1255488.73 m

1255477.47 m 

2671522.27 m

2671521.67 m

2671521.88 m

2671534.98 m

2671535.05 m

2671516.95 m

B.5

2671496.26 m 1255496.39 m

1255496.27 m2671495.26 m

2671494.92 m

1255478.03 m

2671508.50 m 1255496.16 m

2671508.17 m

1255478.18 m

var
Textfeld
21.04.2020


var
Rechteck
4

5 

2002 

4





EFP AG · Affolternstrasse 18 · 8105 Regensdorf · T 044 843 41 41 · www.efp.ch 

Fontmuster

Regensdorf, 08.04.2020
19068_GP Alte Post Bestimmungen.docx

Privater Gestaltungsplan Alte Post, Hüttikon 

Bestimmungen  

Auftraggeber Urs und Marco Schweinfurth, Birkenweg 1, 8115 Hüttikon 

Auftrag Privater Gestaltungsplan Alte Post, Hüttikon 

Autoren Robert Meier, EFP AG 

Koreferat Manuel Brack, EFP AG 



www.efp.ch 2/7 

Inhaltsverzeichnis 

A. Allgemeine Bestimmungen 3

B. Überbauung 3

C. Nutzung 4

D. Verkehrserschliessung und Parkierung 5

E. Entwässerung 5

F. Gestaltung 6

G. Umgebung 6

H. Lärmschutz 7

I. Hochwasserschutz 7

J. Bodenschutz 7

K. Verfahren / Schlussbestimmung 7



www.efp.ch 3/7 

A. Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 Zweck des Gestaltungsplanes 

Der private Gestaltungsplan Alte Post Hüttikon bezweckt: 

· die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen für den Erhalt der schüt- 
zenswerten Teile des Inventarobjekts Restaurant Alte Post, Zürcherstrasse 21, und die 
Realisierung eines zweiten Baukörpers westlich davon, welcher auf das Gebäude Res- 
taurant Alte Post Rücksicht nimmt; 

· einen auf die Schutzempfehlung im Denkmalgutachten abgestützten Umbau und teilwei- 
sen Ersatzneubau des Inventarobjekts Zürcherstrasse 21 sicher zu stellen; 

· gute Randbedingungen zu schaffen, damit das einzige Restaurant in Hüttikon als Ort 
der Begegnung erhalten werden kann; 

· eine massvolle Verdichtung an dieser zentralen Lage direkt neben der Bushaltestelle zu 
ermöglichen; 

· die Verkehrserschliessung und Parkierung zu regeln. 

Art. 2 Bestandteile und Geltungsbereich des Gestaltungsplanes 

1  Der Situationsplan 1:500 und die Bestimmungen sind verbindliche Bestandteile des 
Gestaltungsplans. Grundeigentümerverbindlich ist auch das Denkmalgutachten vom 17. 
Mai 2019 von Markus Fischer. Weitere Bestandteile mit informativem Charakter, welche 
nicht genehmigt werden müssen, sind der Erläuternde Bericht nach Art. 47 Raumpla- 
nungsverordnung (RPV) sowie das Vorprojekt der Langmeier Frei AG Architektur, wel- 
ches die Grundlage für diesen Gestaltungsplan bildet. 

2  Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans umfasst das im Situationsplan bezeichnete 
Grundstück Kat.-Nr. 457 mit einer Fläche von 1‘735 m2.  

3  Wo der Gestaltungsplan nichts anderes regelt, gelten die Bestimmungen der jeweils 
gültigen Bau- und Zonenordnung (BZO) der Gemeinde Hüttikon, insbesondere diejeni- 
gen für die Kernzone. Beim übergeordneten kantonalen Planungs- und Baugesetz gilt die 
Fassung vom 1. Juli 2015, solange eine durch die Gemeinde harmonisierte BZO nicht 
rechtskräftig genehmigt ist. 

B. Überbauung 
Art. 3 Baufelder 

1  Oberirdische Hauptgebäude sind nur innerhalb der im Plan bezeichneten Baufelder zu-
lässig.  

2  Im Baufeld A, bestehend aus den Teil-Baufeldern A1 bis A3, befindet sich das Restau-
rant Alte Post. 



www.efp.ch 4/7 

3  Baufeld A1 beinhaltet den als schützenswert eingestuften Wohnteil mit Restaurant im 
Erdgeschoss. Dieser Gebäudeteil ist in seiner typologischen Erscheinung und seiner ma-
teriellen Eigenart zu erhalten. Zu erhalten sind namentlich: 

· sämtliche Fassaden in ihrem gestalterischen Aufbau, inkl. Anordnung der Fenster und 
Türen,  

· der räumlich konstruktive Aufbau der Geschosse, 

· das Dach mit dem liegenden Dachstuhl. 

4  Baufeld A2 umfasst den unter Volumenschutz (gemäss Denkmalgutachten) stehenden 
ursprünglichen Scheunenteil, ohne die westlichen und nördlichen Anbauten. Dieser Teil 
darf durch einen Neubau ersetzt werden, wobei seine Volumetrie und sein typologisches 
Erscheinungsbild erhalten bleiben müssen. Bei der Gestaltung der Hauptfassade gegen 
Süden sind die prägenden Elemente/Hauptcharakteristiken der Scheune beizubehalten, 
um die Typologie des Merzweckbauernhauses mit Wohn- und Scheunenteil weiterhin ab-
lesbar zu machen. Gegen die Zürcherstrasse besteht eine Pflicht-Fassadenlinie. 

5  Im Baufeld A3 sind Vergrösserungen des ursprünglichen Scheunenteils gegen Westen 
und Norden möglich. Dabei gelten dieselben gestalterischen Anforderungen wie im Bau-
feld A2. Die Gebäude- und die Firsthöhe im Baufeld A3 entsprechen denjenigen in den 
Baufeldern A1 und A2. 

6  Im Baufeld B darf ein neuer, zusätzlicher Baukörper erstellt werden, welcher die Grund-
masse für Neubauten in der Kernzone gemäss Art. 5 BZO einhält und auf das schützens-
werte Gebäude Restaurant Alte Post Rücksicht nimmt. 

7  Neubauten dürfen den Strassenabstand nur unter Vorbehalt der Verkehrssicherheit un-
terschreiten. 

8  Unterirdische Bauten sind innerhalb des im Plan bezeichneten Bereichs zulässig. 

C. Nutzung 
Art. 4 Nutzweise 

1  Im Erdgeschoss von Baufeld A1 ist ein Gastbetrieb zu erhalten. 

2  Im Erdgeschoss des Baufelds A2 ist ein mit dem Gastbetrieb verbundener Laden, Ge-
werbebetrieb oder ein Säli von mindestens 25 m2 einzurichten. Es sind nur gewerbliche 
Nutzungen zulässig, welche zur Belebung des Dorfes beitragen. 

3  Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Nutzweise in Kernzonen gemäss Art. 3 
BZO. 

Art. 5 Überbauungsziffer 

In Abweichung von Art. 5 BZO darf die Überbauungsziffer über den gesamten Gestal-
tungsplan-Perimeter betrachtet 36 % betragen. 
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D. Verkehrserschliessung und Parkierung 
Art. 6 Bewohner und Beschäftigte 

1  Die Parkplätze für Beschäftigte sowie Bewohner und deren Besucher werden grund-
sätzlich über die Hertistrasse erschlossen. Die Parkplätze der Bewohner sind unterirdisch 
anzuordnen. Die Rampe in die Tiefgarage ist an der Nordgrenze der Parzelle nördlich des 
Baufeldes B vorzusehen. Die Parkplätze für Besucher der Wohnungen dürfen sowohl in 
der Tiefgarage als auch oberirdisch liegen. 

2  In Abweichung von Art. 24 BZO müssen für eine Wohnung mit 3 und mehr Zimmern 
nur 1,5 statt 2 PP für Bewohner erstellt werden. 

3  Die Ermittlung der Anzahl PP für Beschäftigte richtet sich nach der Wegleitung zur Re-
gelung des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen Erlassen der Baudirektion des Kantons Zü-
rich vom Oktober 1997. 

Art. 7 Kunden und Gäste 

1  Die Parkplätze für Kunden bzw. Gäste des Gastbetriebs und des Ladens / Gewerbes 
liegen teilweise oberirdisch nördlich der Baufelder A2 und A3 sowie teilweise in der Un-
terniveaugarage. Die Zu- und Wegfahrt zu den oberirdischen Kunden-PP erfolgt via Otel-
fingerstrasse über den bereits mit dem Quartierplan festgelegten und im Situationsplan 
dargestellten Bereich im Nordosten des Grundstücks. Die Ausfahrt in die Kantonsstrasse 
hat den technischen Anforderungen des Typs B gemäss Anhang zur Verkehrssicherheits-
verordnung (VSiV) zu entsprechen und darf nur vorwärts erfolgen. 

2  Die Ermittlung der Anzahl Parkplätze für Kunden richtet sich nach der Wegleitung zur 
Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen Erlassen der Baudirektion des Kantons 
Zürich vom Oktober 1997. 

3  Auf eine Reduktion des massgeblichen Parkplatz-Bedarfs für Besucher/Kunden und 
Beschäftigte wird verzichtet. 

Art. 8 Veloabstellanlagen 

Für die Wohnnutzung wie für den Restaurantbetrieb werden oberirdische Veloabstell-
plätze erstellt. Die Lage der Veloabstellanlagen ist im Situationsplan dargestellt. 

E. Entwässerung 
Art. 9 Regenabwasser 

Das Regenabwasser des westlichen Grundstückbereichs ist in erster Priorität – gegebe-
nenfalls in Kombination mit Retentionsmassnahmen – versickern zu lassen. Im Rahmen 
des Baubewilligungsverfahrens sind die Möglichkeiten der Retention und Versickerung 
abzuklären. Die Ableitung von überschüssigem Regenabwasser in die Meteorwasserlei-
tung in der Hertistrasse ist nur zulässig, wenn die Versickerung nachweislich nicht mög-
lich oder unverhältnismässig ist. 
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Art. 10 Schmutzabwasser 

1  Das Schmutzabwasser des Baufeldes B und der Tiefgarage soll in Übereinstimmung 
mit dem QP Unterdorf / Hofwiesen und dem GEP Hüttikon in die Schmutzabwasserlei-
tung in der Hertistrasse abgeleitet werden.  

2  Das Schmutzabwasser des bestehenden Gebäudes wird in die Mischabwasserleitung 
in der Otelfingerstrasse abgeleitet. 

F. Gestaltung 
Art. 11 Besonders gute Gestaltung 

Die Bauten und Anlagen im Gestaltungsplan-Perimeter müssen besonders gut gestaltet 
sein und haben sich besonders gut in die Umgebung einzufügen. 

Art. 12 Dachformen 

Die Dachformen in den Baufeldern A2 und A3 müssen der Form des vorhandenen Da-
ches in Baufeld A1 entsprechen. 

Art. 13 Dachaufbauten und Dachflächenfenster 

Dachaufbauten, welche die Anforderungen gemäss Art. 9 BZO erfüllen, sind auf der 
Nordseite auf der gesamten Dachfläche (Baufelder A1, A2 und A3), auf der Südseite je-
doch nur im Ökonomieteil (Baufelder A2, A3) erlaubt. Auf der Südseite des Daches im 
Baufeld A1 sind lediglich Dachflächenfenster möglich.  

Art. 14 Materialien und Farben 

Bei einer Neueindeckung des bestehenden Gebäudes sind passende Doppelfalz- oder 
Biberschwanzziegel im selben Farbton zu verwenden. Das Dach des Neubaus in Baufeld 
B muss mit dunklen Tonziegeln in rot-braunen Farbtönen eingedeckt werden. 

Art. 15 Ersatzbau Ökonomieteil 

Beim Ersatzbau für den Ökonomieteil (Baufelder A2, A3) ist das äussere Erscheinungs-
bild weitgehend zu wahren und bei der südlichen Fassade sind die Hauptcharakteristiken 
der Scheune beizubehalten. 

G. Umgebung 
Art. 16 Spiel- und Ruheflächen 

10 % der zum Wohnen genutzten Bruttogeschossflächen sind als allgemein zugängliche 
Spiel- und Ruheflächen auszugestalten. Die Lage der Spiel- und Ruheflächen sind im Situ-
ationsplan dargestellt.  

Art. 17 Gartenwirtschaft 

Die Gartenwirtschaft darf in den im Plan bezeichneten Bereichen angeordnet werden. 
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Art. 18 Terrainveränderungen 

Das gewachsene Terrain soll möglichst wenig verändert werden. 

H. Lärmschutz 
Art. 19 Einhaltung Lärm-Immissionsgrenzwert (IGW) 

1  Für Bauvorhaben mit neuen lärmempfindlichen Räumen gelten die Immissionsgrenz-
werte der Empfindlichkeitsstufe ES III. 2  Im Baufeld B dürfen lärmempfindliche Wohn-
räume nicht ausschliesslich über die strassenzugewandte Südfassade belüftet werden. 

I. Hochwasserschutz 
Art. 20 Oberflächenabfluss 

Aufgrund der Hinweiskarte Oberflächenabfluss sind im Rahmen des Bauprojekts geeig-
nete Massnahmen zu treffen, damit von der Zürcherstrasse her oberflächlich abfliessen-
des Wasser v.a. auf der Südseite der Gebäude keine Schäden verursacht und über die 
Hertistrasse nicht in die Tiefgarage eindringt 

J. Bodenschutz 
Art. 21 Prüfperimeter Bodenverschiebungen 

Die südliche Hälfte der Parzelle liegt innerhalb des Prüfperimeters für Bodenverschiebun-
gen. Wenn mehr als 50 m3 Bodenmaterial vom Grundstück weggeführt werden, kommt 
im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens das kommunale Bodenverschiebungsverfah-
ren zur Anwendung. 

K. Verfahren / Schlussbestimmung 
Art. 22 Zuständigkeit 

Der private Gestaltungsplan Alte Post weicht teilweise von den Bestimmungen über die 
Regelbauweise gemäss BZO ab, weshalb die Zustimmung durch die Gemeindeversamm-
lung erforderlich ist. 

Art. 23 Inkrafttreten und Änderung 

1  Der Gestaltungsplan wird mit Rechtskraft der kantonalen Genehmigung verbindlich. 
Der Gemeinderat publiziert das Datum der Inkraftsetzung gestützt auf § 6 PBG. 

2  Die Änderung oder Aufhebung des Gestaltungsplans bedarf des gleichen Verfahrens 
wie der Erlass.  
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1. Einleitung 
1.1 Ausgangslage 
Die Liegenschaft Restaurant Alte Post, Zürcherstrasse 21 in Hüttikon ist zum Verkauf aus-
geschrieben. Die Bauherrschaft Schweinfurth beabsichtigt, die Liegenschaft zu erwerben, 
umzubauen und auf dem Grundstück Kat.-Nr. 457 ein zweites Gebäude mit Wohnungen 
und Unterniveaugarage (UNG) zu erstellen. Mit der Projektentwicklung wurde das Archi-
tekturbüro Langmeier Frei AG in Watt beauftragt. 

Das Gebäude ist als ehemaliges Bauernhaus mit Restaurant Alte Post im Heimatschutz-
Inventar der Gemeinde Hüttikon als Inventarobjekt-Nr. 14 aufgeführt. Zur Beurteilung der 
Schutzwürdigkeit und als Basis für bauliche Veränderungen am bestehenden Gebäude 
hat die Bauherrschaft im März 2019 ein denkmalpflegerisches Gutachten bei Markus Fi-
scher, Zürich, in Auftrag gegeben. 

Im Denkmalgutachten vom 17. Mai 2019 wird die Schutzwürdigkeit des Objekts beschrie-
ben und eine Schutzempfehlung abgegeben. Das Gutachten bildet eine wichtige Grund-
lage für den vorliegenden Gestaltungsplan. 

Der Gestaltungsplan weicht teilweise von den Bestimmungen über die Regelbauweise in 
der Kernzone gemäss Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 9. Juni 2009 ab, vor allem hin-
sichtlich der Überbauungsziffer, weshalb die Zustimmung der Gemeindeversammlung er-
forderlich ist. 

1.2 Zweck des Gestaltungsplanes 
Basierend auf den Absichten der Bauherrschaft bezweckt der private Gestaltungsplan 
Alte Post Hüttikon:

· die Voraussetzungen zu schaffen für einen auf die Schutzempfehlung im Denkmalgut-
achten abgestützten Umbau und teilweise Ersatzneubau des Inventarobjekts Zür-
cherstrasse 21, und die Realisierung eines zweiten Baukörpers westlich davon, welcher 
sich in den baulichen Kontext einfügt und auf das Gebäude Restaurant Alte Post Rück-
sicht nimmt; 

· Randbedingungen zu schaffen, um den einzigen Gastbetrieb in Hüttikon als Ort der Be-
gegnung zu erhalten; 

· eine massvolle Verdichtung an dieser zentralen Lage direkt neben der Bushaltestelle zu 
ermöglichen; 

· die Verkehrserschliessung und Parkierung zu regeln. 

Seitens des Gemeinderates und der Bauherrschaft ist es ein zentrales Anliegen, dass das 
einzige Restaurant in Hüttikon erhalten bleibt. Der Fortbestand eines Gastbetriebs wird im 
Gestaltungsplan festgeschrieben. 
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2. Planungsrechtlicher Kontext 
2.1 Kantonaler Richtplan 
Gemäss dem vom Bundesrat am 29. April 2015 genehmigten kantonalen Richtplan befin-
det sich die Gemeinde Hüttikon im Handlungsraum „Landschaft unter Druck“. Es sind so-
mit vorab die Potenziale innerhalb der bestehenden Bauzonen im Einzugsbereich des öf-
fentlichen Verkehrs zu aktivieren, die bestehenden Qualitäten zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen und attraktive Ortszentren zu schaffen. Dabei sollen keine neuen 
quantitativen Impulse für die Siedlungsentwicklung gesetzt werden.  

2.2 Regionaler Richtplan 
Im Regionalen Richtplan Furttal, welcher vom Regierungsrat am 16. Mai 2018 genehmigt 
wurde, ist gemäss dem Zukunftsbild Furttal 2030 für den Dorfkern von Hüttikon eine ge-
ringe Nutzungsdichte (Einwohner und Beschäftigte pro Hektare überbaute Bauzone) an-
gegeben, das heisst eine Bandbreite von 50-100 E+A / ha. 

Gemäss der Richtplankarte Verkehr handelt es sich bei der Zürcher- und der Otelfin-
gerstrasse um Regionale Verbindungsstrassen mit bestehenden regionalen Radwegen. 

In Kapitel 5 wird dargelegt, wie der Gestaltungsplan die übergeordneten Festlegungen 
berücksichtigt und diese umsetzt bzw. erfüllt. 

2.3 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 
Der aktuell gültige Kommunale Richtplan wurde am 5. April 2001 von der Baudirektion 
genehmigt. Nach dem kombinierten Siedlungs-, Landschaftsplan / Plan der öffentlichen 
Bauten liegt der Gestaltungsplan-Perimeter im Kern des schutzwürdigen Ortsbildes. 

Gemäss dem Verkehrsplan verlaufen auf den Gehwegen entlang der Otelfinger- und der 
Zürcherstrasse kommunale Fuss- und Wanderwege. 

Die gültige Bau.- und Zonenordnung stammt vom 9. Juni 2009. Der aktuelle Zonenplan 
wurde von der Baudirektion am 29. April 2014 genehmigt. Der Gestaltungsplan-Perimeter 
befindet sich in der Kernzone.  

Die Gemeinde Hüttikon verfügt noch nicht über eine harmonisierte BZO. Solange diese 
nicht rechtskräftig genehmigt ist, gilt beim übergeordneten kantonalen Planungs- und 
Baugesetz die Fassung vom 1. Juli 2015. 
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3. Rahmenbedingungen 
3.1 Lage, Nutzungszone, Fläche, Überbauungsziffer 
Der Gestaltungsplan-Perimeter umfasst das Grundstück Kat.-Nr. 457 mit einer Fläche von 
1'735 m2 und liegt innerhalb der Kernzone. Die Überbauungsziffer (ÜZ) gemäss BZO, Fas-
sung vom 9. Juni 2009, für Hauptgebäude beträgt 20 %. Mit dem bestehenden Gebäude 
wird bereits eine ÜZ von 25.6 % beansprucht. Unter Berücksichtigung bereits bestehen-
der landwirtschaftlicher Ökonomiegebäude kann die Überbauungsziffer gestützt auf Art. 
5, Abs. 2 BZO auf 28 % erhöht werden. Jedenfalls verbliebe gemäss BZO eine Reserve 
von lediglich 41 m2 für besondere Gebäude oder eingeschossige Bauten.  

Das Grundstück wird auf drei Seiten von Strassen begrenzt. Zwei davon sind Kantons-
strassen, nämlich im Süden die Zürcherstrasse, und im Osten die Otelfingerstrasse. 

Im Westen liegt die Hertistrasse, eine Erschliessungsstrasse, welche im Rahmen des 
2002 genehmigten Quartierplans Unterdorf/Hofwiesen erstellt wurde. 

3.2 Verkehr 
3.2.1 Übergeordnetes Strassennetz 

Mit der Zürcher- und der Otelfingerstrasse ist der Gestaltungsplan-Perimeter hervorra-
gend an das Kantonsstrassennetz angeschlossen. Die Zürcherstrasse ist in den letzten 
Jahren gestützt auf ein Betriebs- und Gestaltungskonzept im Rahmen der flankierenden 
Massnahmen zum Ausbau des Gubristtunnels umgestaltet worden. Hier sind in den 
nächsten Jahren keine Veränderungen zu erwarten. Der minimale Abstand des bestehen-
den Gebäudes zur Zürcherstrasse beträgt knapp 4 m, zur Otelfingerstrasse weniger als 
0.5 m. Verkehrsbaulinien in Kernzonen existieren keine mehr.  

Gemäss Art. 21 BZO beträgt der minimale Strassenabstand von oberirdischen Gebäuden 
5 m, für unterirdische Gebäude ist ein Abstand gegenüber Staatsstrassen von 3 m einzu-
halten. 

3.2.2 Zu- und Wegfahrt 

Gemäss dem genehmigten und baulich umgesetzten Quartierplan Unterdorf/Hofwiesen 
kann die Liegenschaft von zwei Seiten erschlossen werden. Beide Varianten sollen auch 
mit dem vorliegenden Gestaltungsplan in Anspruch genommen werden. 

Die Zufahrtsrampe zur Unterniveaugarage schliesst an die Hertistrasse an und ist damit 
eine klassische rückwärtige Erschliessung. Zudem werden entlang der Hertistrasse max. 
2 Besucher-PP für die Wohnungen realisiert. Entlang der Hertistrasse wurden mit dem 
Quartierplan Baulinien im Abstand von 5 m zur Strassenparzelle festgelegt. 

Im Quartierplan ist aber auch ein 8 m breiter Ein- und Ausfahrtsbereich in der nordöstli-
chen Grundstücksecke zur Otelfingerstrasse vorgesehen. Hier erfolgt die Erschliessung 
der oberirdischen Besucher-PP für den Gastbetrieb und den Laden bzw. das Gewerbe.  
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3.2.3 Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Die Endhaltestelle der Buslinie 491 Richtung Regensdorf und Zürich befindet sich direkt 
gegenüber der Liegenschaft auf der anderen Strassenseite. Es gibt alle 30 Minuten eine 
Verbindung, in den morgendlichen und abendlichen Spitzenstunden sind es 4 Verbin-
dungen pro Stunde. Nach der kantonalen Wegleitung zur Regelung des PP-Bedarfs ver-
fügt Hüttikon damit über eine Haltestellenkategorie V und das Grundstück befindet sich 
in der Güteklasse D der Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr (OeV). Auf die Re-
duktion des massgeblichen Parkplatz-Bedarfs für Besucher/Kunden auf 70 % und für Be-
schäftigte auf 60 % des Grenzbedarfs wird jedoch verzichtet. 

3.3 Lärmschutz 
Der Gestaltungsplan-Perimeter war bereits bei der Inkraftsetzung des Umweltschutz-Ge-
setzes (USG) 1985 im heutigen Umfang überbaut und von der Otelfinger- und der Zür-
cherstrasse her erschlossen. Massgebend sind somit die Immissionsgrenzwerte (IGW) 
der Empfindlichkeitsstufe (ES) III. Am Tag gilt ein IGW von 65 dB(A), in der Nacht von 55 
dB(A). 

Gestützt auf die Karte Lärmübersicht für Bauvorhaben im kantonalen GIS-Browser liegt 
nur die südöstliche Ecke des bestehenden Gebäudes im IGW-Bereich. 

Gemäss dem Berechnungswerkzeug zur Grobermittlung und Beurteilung der Strassen-
lärm-Immissionen auf der Website der Fachstelle Lärmschutz liegen die Belastungen an 
der exponiertesten Südfassade des bestehenden Gebäudes im massgeblichen Zeitraum 
Tag bei 63 bis 64 dB(A), und somit unterhalb des IGW.  

Somit sind nach Rücksprache mit der Fachstelle Lärmschutz auf Stufe Gestaltungsplan 
keine weitergehenden Abklärungen erforderlich, zumal der geplante Neubau einen grös-
seren Abstand zur Zürcherstrasse aufweist und deutlich ausserhalb des IGW-Bereichs 
liegt. 

Ausschnitt aus QP Unterdorf / Hofwiesen mit Hertistrasse sowie Ein- und Ausfahrtsbereich Otelfingerstrasse
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GIS-ZH / GIS-Browser: Lärmübersicht für Bauvorhaben 

3.4 Wasser und Abwasser 
Das bestehende Gebäude wird von der Otelfingerstrasse her mit Trinkwasser versorgt. Es 
besteht jedoch auch ein Anschluss an die Wasserleitung GD 125 in der Hertistrasse. Da-
ran ist auch der Hydrant in der südwestlichen Ecke des Grundstücks angeschlossen 

Die Entwässerung des bestehenden Gebäudes erfolgt in die Mischabwasser-Leitung in 
der Otelfingerstrasse. Ein Neubau im westlichen Teil des Grundstücks kann an das Trenn-
system in der Hertistrasse angeschlossen werden. 
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3.5 Grundwasser und Gewässerschutz 
Der Gestaltungsplan-Perimeter liegt gemäss der Grundwasserkarte des Kantons Zürich 
ausserhalb des Furttalgrundwasserstroms und nach der Gewässerschutzkarte im übrigen 
Bereich üB. 

3.6 Naturgefahren und Oberflächenabfluss 
Gestützt auf die Naturgefahrenkarte befindet sich der Gestaltungsplan-Perimeter aus-
serhalb der durch Hochwasser gefährdeten Gebiete. 

Hingegen zeigt die Hinweiskarte Oberflächenabfluss, dass der Anteil des Niederschlags, 
welcher oberflächlich (hauptsächlich auf der Oetwilerstrasse) abfliesst, an der Südfassade 
des bestehenden Gebäudes eine Fliesstiefe von über 25 cm erreichen kann. Auch auf 
dem Parkplatz im Westen des Grundstücks kann eine Fliesstiefe von bis zu 25 cm er-
reicht werden. Es wird empfohlen, dies bei der Planung mit einer entsprechenden Umge-
bungsgestaltung und Anordnung z.B. von Lichtschächten zu berücksichtigen. 

WebGIS Hüttikon: Ausschnitt aus Werkplan Abwasser 
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3.7 Prüfperimeter Bodenverschiebungen 
Die südliche Hälfte der ohnehin grösstenteils überbauten oder versiegelten Fläche liegt 
innerhalb des Prüfperimeters für Bodenverschiebungen, mit Belastungshinweis auf den 
Verkehrsträger Zürcherstrasse. Wenn mehr als 50 m3 Bodenmaterial vom Grundstück 
weggeführt werden, gelangt im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens das kommunale 
Bodenverschiebungsverfahren zur Anwendung. 

GIS-ZH / GIS-Browser: Ausschnitt aus Hinweiskarte Oberflächenabfluss 



www.efp.ch 10/17 

4. Erläuterungen zu den Planungsinhalten 
4.1 Denkmalgutachten und Stellungnahme ZVH 
Wie einleitend erwähnt, bildet das Denkmalgutachten vom 17. Mai 2019 eine zentrale 
Grundlage für den vorliegenden Gestaltungsplan. Aus diesem Gutachten geht hervor, 
dass das inventarisierte ehemalige Vielzweckbauernhaus aufgrund des Situationswerts 
und des Eigenwerts als teilweise schutzwürdig eingestuft wird. 

Das Wohnhaus ist strukturell und materiell unterschiedlich gut erhalten und besitzt einen 
mittelhohen Eigenwert. Der Eigenwert des Scheunenteils wird aufgrund der verschiede-
nen Ein- und Anbauten weniger hoch eingeschätzt. Durch die Funktion als Wirtshaus, ur-
sprünglich eine einfache Weinschenke, besitzt das Gebäude auch eine sozialgeschichtli-
che Zeugenschaft. 

Der Situationswert ist relativ hoch einzuschätzen. Durch seine Lage in der Ortsmitte prägt 
das Gebäude die Siedlung wesentlich mit. 

Quelle: GIS-ZH / GIS-Browser: Ausschnitt aus Prüfperimeter für Bodenverschiebungen 
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Hinzu kommen auch die besondere Gestaltung und Erscheinung, insbesondere die mar-
kante östliche Giebelfassade und die der Zürcherstrasse zugewandte Traufseite. 

Die Schutzempfehlung beschränkt sich auf den Wohnteil (Baufeld A1). Der Ökonomieteil 
kann ersetzt werden. Vom ursprünglichen Scheunenteil ohne die westlichen und nördli-
chen Anbauten (Baufeld A2) wird die Volumetrie ebenfalls als schützenswert eingestuft. 

Der Wohnteil ist in seiner typologischen Erscheinung schützenswert. Innere Umbauten 
sind grundsätzlich zulässig. Dachaufbauten gemäss BZO sind auf der gesamten Nord-
seite und auf der Südseite im Ökonomieteil möglich. Auf der Südseite des Wohnteils sind 
Dachflächenfenster möglich. 

Ein neuer Baukörper westlich des Hauses auf dem heutigen Parkplatz wird aus denkmal-
pflegerischer Sicht als möglich beurteilt.  

Details können dem Denkmalgutachten entnommen werden. 

Das Gutachten ist zusammen mit dem Umbauvorhaben dem Zürcher Heimatschutz 
(ZVH) zur Kenntnis gebracht worden. Der ZVH bezeichnet die Schutzempfehlung des 
Gutachtens als nachvollziehbar. Der ZVH kann sich einen Neubau des Scheunenteils vor-
stellen, allerdings mit gewissen Vorbehalten. Das Gebäude, welches aktuell eine Einheit 
bilde, dürfe nach der Erneuerung des Ökonomieteils nicht in zwei Teile zerfallen. Neben 
der schützenswerten Volumetrie müsse auch sein typologisches Erscheinungsbild erhal-
ten bleiben. Bei der Gestaltung der Hauptfassade wären die prägenden Ele-
mente/Hauptcharakteristiken der Scheune beizubehalten, um die Typologie des Mehr-
zweckbauernhauses mit Wohn- und Scheunenteil weiterhin ablesbar zu machen. Weiter 
verlangt der ZVH, dass der Inventarstatus erhalten bleiben müsste, um die erhöhten An-
forderungen an den Bestand auch längerfristig sicherzustellen. 

Auch der ZVH hat gegen einen neuen Baukörper im westlichen Teil der Parzelle grund-
sätzlich nichts einzuwenden, sofern Setzung und Gestaltung überzeugen.  

Aus Sicht des Gemeinderates Hüttikon soll auf eine Schutzverfügung bzw. einen separa-
ten Schutzvertrag verzichtet werden. Die Schutzempfehlungen aus dem Denkmalgutach-
ten vom 17. Mai 2019 sowie die Stellungnahme des ZVH gemäss Mail vom 15. August 
2019 werden jedoch mit dem Gestaltungsplan als verbindlich erklärt für die Projektierung 
und das Baubewilligungsverfahren. 

4.2 Gestaltung der Bauten und der Umgebung 
Die Bestimmungen enthalten einige Artikel zur Gestaltung der Bauten. Einerseits wurden 
gewisse Artikel aus den Kernzonenvorschriften in angepasster Form übernommen, ande-
rerseits sind auch Empfehlungen aus dem Denkmalgutachten und der Stellungnahme 
des ZVH in die Bestimmungen eingeflossen. Auf Antrag der ZPF sollen Bauten und Anla-
gen im Gestaltungsplan-Perimeter besonders gut gestaltet sein und sich besonders gut in 
die Umgebung einfügen. 

Art. 26 BZO verlangt, dass bei Mehrfamilienhäusern ab 4 Wohnungen, Spiel- und Ruheflä-
chen in der Grössenordnung von mindestens 20 % der zum Wohnen genutzten Bruttoge-
schossfläche geschaffen werden. Vom verlangten Ausmass an Spiel- und Ruheflächen 
gemäss Art. 26 BZO darf aufgrund der Umstände mit der verdichteten Nutzung sowie 
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dem Gastbetrieb mit Gartenwirtschaft abgewichen werden. Die Anforderung wird auf 
10% reduziert. 

Eine diesbezügliche Abweichung von der BZO wird als vertretbar erachtet, da sich in ei-
ner Distanz von weniger als 100 m beim Gemeindehaus ein öffentlicher Spielplatz befin-
det, welcher im Rahmen der Realisierung des QP Bölliker noch ausgebaut wird und an 
dessen Kosten sich die Bauherrschaft beteiligt. Diese Kostenbeteiligung wird in einem se-
paraten Vertrag zwischen der Gemeinde und der Bauherrschaft geregelt.  

Der grössere Anteil der allgemein zugänglichen Spiel- und Ruheflächen wird im von der 
Zürcherstrasse abgewandten Bereich zwischen Baufeld B und der oberirdischen Parkie-
rung bzw. Baufeld A3 ausgeschieden. Da die Rampenüberdachung bis 50 cm aus dem 
Terrain ragt, ist deren Einbezug schwierig bzw. nur beschränkt z.B. für Sitzgelegenheiten 
möglich. Ein zweiter, kleinerer Bereich für Spiel- und Ruheflächen wird zwischen Baufeld 
B und der Zürcherstrasse vorgesehen. Mit einer Hecke soll verhindert werden, dass 
spielende Kinder auf die Zürcherstrasse gelangen.  

Zusammen mit der Gartenwirtschaft, welche von der gesamten Bevölkerung genutzt wer-
den kann, ist eine hohe, teilweise öffentlich zugängliche Aussenraumqualität im Kern des 
Dorfes gewährleistet. 

4.3 Nutzweise 
Eines der zentralen Ziele des Gestaltungsplans ist der Erhalt des Gastbetriebs als Begeg-
nungsort in der Gemeinde Hüttikon. Zudem soll dem Gastbetrieb ein kleiner Dorfladen 
oder ein Säli mit mindestens 25 m2 angegliedert werden. Möglich ist auch ein kleiner Ge-
werbebetrieb, welcher zur Belebung des Dorfes beiträgt. 

Im bestehenden und schützenswerten Wohnhausteil bleibt die Wirtewohnung im 1. OG 
erhalten. Im 1. und 2. DG soll eine zusätzliche Wohnung ausgebaut werden. 

Im heutigen Ökonomieteil wird ein Ersatz-Neubau realisiert, welcher neben dem Laden / 
Säli / Gewerbe und technischen Räumen für den Gastbetrieb bis fünf Wohnungen enthal-
ten wird. Der Neubau des Mehrfamilienhauses im Westen wird total maximal sechs Woh-
nungen beinhalten. 

Unter dem zusätzlichen Gebäude wie auch unter dem Ersatz-Neubau des Ökonomieteils 
wird ein UG erstellt mit Tiefgarage, Keller und Technikräumen. 

Die vorgesehene Nutzung ist zonenkonform. 

4.4 Überbauungsziffer 
Mit dem bestehenden Gebäude beträgt die Überbauungsziffer (ÜZ) aktuell 25.6 %. Nach 
der BZO sind für mehrgeschossige Hauptgebäude, ohne Ökonomiegebäude, 20 % er-
laubt.  

Mit dem geplanten Abbruch eines Teils der westlichen Anbauten und dem Neubau eines 
Mehrfamilienhauses darf die ÜZ höchstens 36 % betragen.  
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4.5 Baufelder 
Der durch oberirdische Hauptgebäude überbaubare bzw. bereits überbaute Bereich ist 
aufgeteilt in die Baufelder A und B 

Baufeld A umfasst das zu schützende ehemalige Bauernhaus mit dem Restaurant (A1), 
dem als Ersatz-Neubau vorgesehenen Ökonomieteil mit Laden / Gewerbe / Säli und 
Wohnungen mit Volumenschutz (A2) sowie dem Bereich der nördlichen und westlichen 
Erweiterungen, welcher nicht schutzwürdig ist (A3). Im Baufeld A1 sind sämtliche Fassa-
den in ihrem gestalterischen Aufbau, inkl. Anordnungen der Fenster und Türen, zu erhal-
ten. Bei der südlichen Baufeldbegrenzung handelt es sich im Bereich des Volumenschut-
zes gemäss Gutachten um eine Pflicht-Fassadenlinie. 

Bei Baufeld B handelt es sich um den Neubaubereich für das zusätzliche Mehrfamilien-
haus im Westen der Parzelle. Der neue Baukörper hält die Grundmasse für Neubauten in 
der Kernzone gemäss Art. 5 BZO ein. 

4.6 Verkehrserschliessung und Parkierung 
Die Parkplätze für Bewohner und Beschäftigte sind in der Unterniveaugarage angeordnet, 
deren Zufahrtsrampe an die Hertistrasse anschliesst.  

In Abweichung von Art. 24 BZO müssen für eine Wohnung mit 3 oder mehr Zimmern nur 
1,5 statt 2 PP für Bewohner erstellt werden. 

Von den erforderlichen Besucher-PP für die Wohnungen werden deren 2 oberirdisch ent-
lang der Hertistrasse angeordnet und der Rest in der Tiefgarage.  

Der Gestaltungsplan-Perimeter befindet sich in der Güteklasse D der Erschliessung durch 
den öffentlichen Verkehr. Gemäss kantonaler Wegleitung könnte der Parkplatz-Bedarf für 
Besucher/Kunden und Beschäftigte gegenüber dem Grenzbedarf reduziert werden. Der 
Gemeinderat verlangt jedoch, dass für die Besucher/Kunden des Gastbetrieb und de La-
dens/Gewerbebetriebs mehr als der Grenzbedarf von 9 Parkplätzen erstellt werden, und 
zwar aus folgenden Gründen: 

· Bisherige Erfahrungen mit dem Restaurant Alte Post zeigen, dass durch die Restaurant-
besucher oft mehr als 9 Parkplätze belegt werden,  

· Es soll sichergestellt werden, dass der öffentliche Parkplatz Poststrasse nicht zu oft von 
Restaurantbesuchern beansprucht wird. Temporär wird dies seitens der Gemeinde je-
doch toleriert. 

Die Parkplätze kommen teilweise auf die Nordseite von Baufeld A3 zu liegen und werden 
über den im QP Unterdorf/Hofwiesen vorgesehenen Ein- und Ausfahrtsbereich von der 
Otelfingerstrasse her erschlossen. Die oberirdischen Parkplätze für die Besucher des Res-
taurants werden mit einer unversiegelten Oberfläche z.B. aus Rasengittersteinen so ge-
staltet, dass sie als Teil des begrünten Aussenraumes gelesen werden. Fast die Hälfte der 
Kunden-Parkplätze wird in der Unterniveaugarage untergebracht.  

Somit wird insgesamt der grösste Teil der Parkplätze in der Tiefgarage untergebracht, 
was gegenüber der heutigen Situation eine deutliche Verbesserung darstellt.  
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Noch mehr oberirdische Parkplätze in die Tiefgarage zu verschieben, ist aus folgenden 
Gründen nicht möglich oder nicht verhältnismässig: 

· Der minimale Strassenabstand von unterirdischen Gebäuden gegenüber der Zürcher-
strasse von 3 m gemäss Art. 21 BZO wird bereits ausgeschöpft. 

· Die Baulinie entlang der Hertistrasse liesse nur noch einen kleinen Spielraum von unge-
fähr 2 m zu. 

· Im Untergeschoss müssen neben den Parkplätzen auch die vorgeschriebenen Keller- 
und Abstellräume für die Wohnungen sowie die Technikräume für Restaurant und Woh-
nungen untergebracht werden. 

· Die einzig mögliche Ausdehnung der Unterniveaugarage wäre gegen Osten. Dem steht 
allerdings die ungünstige Grundstücksform und der nicht unterkellerte schützenswerte 
Gebäudeteil mit dem Restaurant entgegen. Hier wären umfangreiche Unterfangungs-
massnahmen zum Schutz des Gebäudes notwendig, welche in keinem Verhältnis zu 
den maximal 2 zusätzlichen Parkplätzen stünden. 

· Wie bereits erwähnt entspricht es dem ausdrücklichen Wunsch der Gemeinde, mög-
lichst viele und auch oberirdische Parkplätze zu erstellen. Damit sollverhindert werden, 
dass der öffentliche Parkplatz auf der anderen Seite der Zürcherstrasse ständig von Res-
taurantbesuchern belegt wird. 

· Die Restaurantbesucher haben eine Präferenz für oberirdische Parkplätze, dies nicht zu-
letzt aus Gründen des Sicherheitsgefühls. 

· Die Tiefgarage ist bereits optimiert worden. Es wurde die beste aus mehreren Varianten 
ausgewählt. 

5. Übereinstimmung mit der überkommunalen 
    Planung, Auswirkungen auf Raum und Umwelt 
5.1 Ausbaugrad und Dichte 
Der Ausbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der rechtlich zulässigen Geschoss-
fläche) ist in der Gemeinde Hüttikon mit rund 80% bereits deutlich höher als im regiona-
len und kantonalen Mittel. Mit dem Gestaltungsplan kann mehr als die gemäss BZO in 
der Kernzone mögliche Geschossfläche realisiert werden, was den Ausbaugrad weiter er-
höht. 

Mit der Erhöhung der maximalen Überbauungsziffer wird die bauliche Dichte gegenüber 
der BZO wesentlich erhöht. Die Brutto-Ausnützungsziffer inkl. Dach- und Kehlgeschoss 
steigt auf rund 70 %. 

Parallel dazu steigt auch die Nutzungsdichte, gemessen in Einwohner (E) und Beschäf-
tigte (B) pro Hektare (ha) überbaute Bauzone. Diese ist in Hüttikon mit rund 70 E+B/ha 
verglichen mit der Region Furttal und dem Kanton Zürich relativ gering. Mit den im GP-
Perimeter vorgesehenen 5 2½- und 8 3½-Zimmer Wohnungen wird von insgesamt 21 
Einwohnern (1.6 Einw./Whg.) ausgegangen. Unter diesen Annahmen resultiert eine 
Wohnfläche von 53 m2 pro Einwohner. Hinzu kommen schätzungsweise 3 Beschäftigte 
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im Gastbetrieb / Gewerbe, was 24 Personen ergibt. Hochgerechnet auf die Hektare ent-
spräche dies einem Wert von 138 und somit einer mittleren Dichte.  

Pro Person wird eine geschätzte Bauzonenfläche von 72 m2 beansprucht, was deutlich 
unter dem aktuellen Maximalwert von 115 m2 liegt. Auch die Wohnungsdichte pro Hek-
tare ist mit hochgerechnet 75 Wohnungen so hoch wie sonst nirgends in Hüttikon. 

5.2 Umweltauswirkungen durch Verkehr 
Trotz der für Hüttiker Verhältnisse guten Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
wird durch das geplante Vorhaben auch Autoverkehr erzeugt. Gestützt auf den Leitfaden 
Fahrtenmodell der Stadt Zürich, aktualisiert 2016, sowie auf Verkehrsgutachten in ande-
ren Gebieten ist mit einem Spezifischen Verkehrspotenzial (Fahrten pro Parkplatz und 
Tag) bei den Parkplätzen für Bewohner und deren Besucher sowie für die Beschäftigten 
von 3 Fahrten pro Tag auszugehen. Für die Kunden des Gastbetriebes rechnen wir mit 8 
Fahrten pro Parkplatz. Unter diesen Annahmen resultieren durch die Umsetzung des Ge-
staltungsplans rund 140 Fahrten pro Tag, mit gewissen Auswirkungen auf die Umwelt. 

5.3 Schlussfolgerungen 
Dieser Gestaltungsplan dient dem Umbau und langfristigen Erhalt eines kommunalen In-
ventarobjekts und der dichteren Überbauung eines Grundstücks an zentraler Lage in Hüt-
tikon in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle.  

Der Gestaltungsplan schafft damit die Voraussetzungen für eine Siedlungsentwicklung 
nach innen, die Erhöhung der Attraktivität des Ortskerns von Hüttikon durch den Erhalt 
eines im öffentlichen Interesse (Gastbetrieb) liegenden Gebäudes an einem zweckmässi-
gen Standort. Damit werden die Ziele bzw. Grundsätze des Kantonalen Richtplans umge-
setzt.  

Die gemäss dem Regionalen Richtplan angestrebte Nutzungsdichte für den Dorfkern von 
Hüttikon wird mit der Umsetzung des Gestaltungsplans übertroffen. Da das Planungsge-
biet relativ klein ist, kann trotzdem nicht von einem unerwünschten quantitativen Impuls 
gesprochen werden. 

Auch mit der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung, welche im Hinblick auf die Har-
monisierung der Baubegriffe noch zu überarbeiten ist, steht der Gestaltungsplan im Ein-
klang. Hüttikon verfügt heute über einen deutlich unter dem kantonalen Wert liegenden 
Anteil an Mehrfamilienhäusern. Zudem sind bei der Altersstruktur der Bevölkerung die 
jungen Erwachsenen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren im Vergleich zum Kanton deut-
lich untervertreten. Für beide Aspekte wirkt der Gestaltungsplan mit den geplanten kleine-
ren Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in die erwünschte Richtung. Dieses Angebot ist 
aber auch auf alleinstehende ältere Personen zugeschnitten, die noch in einem Einfamili-
enhaus wohnen, jedoch gerne innerhalb von Hüttikon in eine pflegeleichtere und für Geh-
behinderte zugängliche Wohnung umziehen möchten. 
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6. Vorprüfung, Anhörung, Öffentliche Auflage, 
    Mitwirkung und Ausblick 
Nach der Vorbesprechung des Entwurfs des Gestaltungsplans und des Richtprojekts im 
Gemeinderat am 18. November 2019 wurde der bereinigte Gestaltungsplan in der GR-
Sitzung vom 2. Dezember 2019 für die Vorprüfung beim Amt für Raumentwicklung 
(ARE), der Anhörung der Nachbargemeinden und der Zürcher Planungsgruppe Furttal 
(ZPF) und der 60-tägigen öffentlichen Auflage freigegeben. 

Noch vor der Publikation und öffentlichen Auflage wurden die Nachbarn an einer kleinen 
Info-Veranstaltung persönlich über den Gestaltungsplan orientiert. 

Während der bis 11. Februar 2020 dauernden öffentlichen Auflage gingen aus der Bevöl-
kerung keine Einwendungen ein. Deshalb entfällt der Bericht über die nicht-berücksichtig-
ten Einwendungen. Seitens der Nachbargemeinden kamen ebenfalls keine kritischen 
Stellungnahmen.  

Die Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF) hat in ihrer Stellungnahme vom 20. Januar 
2020 das Planungsvorhaben begrüsst. Die vorgebrachten Empfehlungen und Anträge 
wurden berücksichtigt. Namentlich wurde in die Bestimmungen aufgenommen, dass: 

· nur Gewerbebetriebe zulässig sind, welche zu einer Belebung des Dorfes beitragen; 
· Bauten und Anlagen im Gestaltungsplan-Perimeter besonders gut gestaltet sein müssen 
und sich besonders gut in die Umgebung einzufügen haben. 

Aus dem Vorprüfungsbericht des Amts für Raumentwicklung vom 26. März 2020 sind 
alle Auflagen und Empfehlungen in die verschiedenen Dokumente eingeflossen. Inhalt-
lich sind zusammengefasst namentlich folgende Auflagen berücksichtigt worden: 

· Flächen werden nur noch je einem einzigen Bereich zugeteilt; 
· Einfahrt in die Otelfingerstrasse erfüllt die Anforderungen gemäss VSiV, Typ B; 
· Bereich mit unterirdischen Bauten wird im Situationsplan festgelegt; 
· Auf die Loggia an der Ostfassade des schützenswerten Bauernhauses wird verzichtet; 
· Spiel- und Ruheflächen werden im Situationsplan festgelegt und die Qualität der Aussen-
räume erhöht; 

· Die Einhaltung der massgebenden Lärm-IGW des ES III wird im Baubewilligungsverfah-
ren nachzuweisen sein; 

· Oberirdische Veloabstellplätze und deren Lage werden festgelegt; 
· Im Erläuternden Bericht wurde die Übereinstimmung des Planungsvorhabens mit der 
überkommunalen Planung sowie die Auseinandersetzung mit den Leitfragen gemäss 
Kreisschreiben vom 4. Mai 2015 ergänzt. 

Die bereinigten Unterlagen werden dem Gemeinderat am 8. April 2020 eingereicht. An-
lässlich der Gemeinderats-Sitzung vom 14. April 2020 wird der private Gestaltungsplan 
Alte Post als Beratungsgeschäft behandelt und der GR hat die Möglichkeit, gegebenen-
falls Anpassungen zu verlangen. Nach der Festsetzung durch die Eigentümer erfolgt am 
27. April 2020 der Beschluss des Gemeinderates zur Freigabe an die Gemeindever-
sammlung (GV) vom 9. Juni 2020 für die erforderliche Zustimmung. 
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Nach der Publikation des GV-Beschluss und dem Ablauf der Rekursfrist muss die Rechts-
kraftbescheinigung betreffend den Rekurs in Stimmrechtssachen eingeholt werden.  

Anschliessend sind die festgesetzten Unterlagen für das Genehmigungsverfahren an die 
Baudirektion einzureichen.  

Die Planfestsetzung und der Genehmigungsentscheid der Baudirektion werden durch die 
Gemeinde gleichzeitig publiziert. Hiermit beginnt die 30-tägige Rekursfrist zu laufen. 
Wenn die Entscheide rechtskräftig sind, hat die Gemeinde das Inkrafttreten zu publizie-
ren. 
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